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Verbot

Ein Verbot ist eine Anweisung zum Unterlassen einer Handlung.



Schutzverbote

Schutzverbote dienen der Gefahrenabwehr, müssen aber vom 
Adressaten verstanden werden.



Verbotene Medieninhalte

Beleidigungsdelikte:  §§ 185 ff. StGB. Beleidigungsdelikte sind nur auf Antrag verfolgbar 
(§§ 194, 77b StGB).

Pornographie: § 184 StGB.

Volksverhetzung: § 130 StGB. 

Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen: § 86 StGB.

Betrug §§ 263, 263a StGB.

Wettbewerbsverstöße: §§ 4, 16, 17, 18  UWG.

Urheberrechtsverletzungen : §§ 106 ff. UrhG.

Datenschutzverletzungen: §§ 43, 44 BDSG.

Quelle: Spiegel Online





Fragestellung

Welche Medienhandlungen werden warum von Jugendlichen 
ausgeführt, gerade weil (und nicht obwohl) sie verboten sind?



Motivation



1. Intrinsische Prozessmotivation
Das Verbotene ist verboten, weil es als zu »stark« eingestuft wird.

Der Kick liegt in der Umgehung des Verbots.



Angstlust / Mutprobe

Ginger Snaps 2000Dead Alive 1992

Natürlich gehörten Jugendliche häufiger denn je zu den interessierten Konsumenten, die sich 
in Gruppen leicht, etwa mithilfe eines Über-18-Jährigen, das entsprechende Filmmaterial 
besorgten nach der Devise: »Wer zuerst kotzt, zahlt die Leihgebühr«. (W. Faulstich)



Ninja Gaiden 2004



2. Internes Selbstverständnis
Das Verbotene ist die Einengung von persönlicher Entfaltung.
Die Umgehung des Verbots ist eine Form der Selbstverwirklichung.



Autonomie des 
Subjekts

Rembrandt: Das Gastmahl von Belsazar, 1635

Und der König ergriff mit frevler Hand
Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund
Und rufet laut mit schäumendem Mund:

»Jehovah! dir künd ich auf ewig Hohn –
Ich bin der König von Babylon!«

Heinrich Heine: Belsazar



Neugier

Gerald TER BORCH: Neugier



Was ist hinter der Tür?



Voyeurismus



Neugierde



Erkenntnisinteresse

Hugo van der Goes: Sündenfall, 1470

»Jedes Wissen wuchs bisher neben dem bösen Gewissen«
(Nietzsche)



Erkenntnis



Index (Liste): § 18 (2) JuSchG
Teil A der Liste:
Öffentliche Liste der Trägermedien,
die den Verbreitungsverboten des
§ 15 JuSchG unterliegen.

Teil B der Liste:
Öffentliche Liste der Trägermedien,
die weitergehenden Verbreitungsverboten des 
Strafgesetzbuches unterliegen.

Teil C der Liste:
Nichtöffentliche Liste der Telemedien,
die den Verbreitungsverboten
des § 4 JMStV unterliegen, sowie von
Trägermedien, die den Verbreitungsverboten des § 15 
JuSchG unterliegen und deren Listenaufnahme aus 
Gründen des Jugendschutzes nicht öffentlich bekannt 
gemacht wird.

Teil D der Liste:
Nichtöffentliche Liste der Telemedien,
die weitergehenden Verbreitungsverboten des 
Strafgesetzbuches unterliegen, sowie von Trägermedien, 
die auch diesen Verbreitungsverboten unterliegen und 
deren Listenaufnahme aus Gründen des Jugendschutzes 
nicht öffentlich bekannt gemacht wird.

Die Teilung der Liste in öffentliche und 
nichtöffentliche Teile berücksichtigt, dass die 
Bekanntmachung der Aufnahme eines Mediums in die 
Liste unter besonderen Umständen seine Verbreitung
unter Jugendlichen eher fördern
als hindern kann; dies gilt nach den bisherigen 
Erfahrungen insbesondere für Telemedien.

BMFSFJ 2006: Jugendschutzgesetz, S. 51



http://www.bundespruefstelle.de/bmfsfj/generator/bpjm/Jugendmedienschutz/statistik.html
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»Verbotenes« Wissen



Macht
»Macht bedeutet jede Chance, innerhalb 
einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben 
durchzusetzen, gleichviel worauf diese 
Chance beruht.« (Max Weber)

Man unterscheidet zwischen
Durchsetzungsmacht
Verhinderungsmacht
Definitionsmacht

Es fragt sich nur‘, sagte 
Alice, ‚ob man Wörter 
einfach etwas anderes 
heißen lassen kann.‘ ‚Es 
fragt sich nur‘, sagte 
Goggelmoggel, ‚wer der 
Stärkere ist, sonst weiter 
nichts.‘



3. Instrumentelle Motivation
Verbote behindern die Umsetzung von Handlungszielen.
Die Umgehung des Verbots dient der Durchsetzung dieser Ziele.



Widerstand

Tian‘anmen 1989

»Wenn Unrecht zu Recht wird, 
wird Widerstand zur Pflicht!«

Berthold Brecht 



Emanzipation

Niqabitch secoue Paris 
http://vimeo.com/15104826

http://vimeo.com/15104826
http://vimeo.com/15104826


Barbara-Streisand-Effekt



Whistleblowing
! !    1 Veröffentlichungen

1 1.1 Die Plünderung von Kenia im Guardian
2 1.2 Guantánamo-Bay-Handbücher
3 1.3 Bank Julius Bär gegen WikiLeaks
4 1.4 Scientology
5 1.5 BNP-Mitgliederliste
6 1.6 Veröffentlichung von Internetsperrlisten und Ermittlungsverfahren gegen WikiLeaks
7 1.7 Kaupthing-Bank
8 1.8 Minton-Report über toxische Abfälle in der Elfenbeinküste
9 1.9 Weitergabe von Bankdaten aus der Europäischen Union an die USA
10 1.10 Abgefangene Pagernachrichten vom 11. September 2001
11 1.11 Climategate
12 1.12 Veröffentlichung der Toll-Collect-Verträge
13 1.13 Kunduz-Feldjäger-Report
14 1.14 Pläne des US-Geheimdienstes, WikiLeaks zu unterminieren
15 1.15 US-Geheimdienstbericht über Meinungsmanipulation zum Afghanistaneinsatz
16 1.16 Gewaltsamer Tod irakischer Zivilisten und Journalisten durch US-Militärs
17 1.17 Luftangriff bei Garani
18 1.18 Afghan War Diary (AWD)
19 1.19 Loveparade 2010 Planungsdokumente
20 1.20 CIA-Memorandum über die USA als Exporteur von Terrorismus



DeCSS
#!/usr/bin/perl
# 472-byte qrpff, Keith Winstein and Marc Horowitz <sipb-iap-dvd@mit.edu>
# MPEG 2 PS VOB file -> descrambled output on stdout.
# usage: perl -I <k1>:<k2>:<k3>:<k4>:<k5> qrpff
# where k1..k5 are the title key bytes in least to most-significant order

s’’$/=\2048;while(<>){G=29;R=142;if((@a=unqT=”C*”,_)[20]&48){D=89;_=unqb24,qT,@
b=map{ord qB8,unqb8,qT,_^$a[--D]}@INC;s/...$/1$&/;Q=unqV,qb25,_;H=73;O=$b[4]<<9
|256|$b[3];Q=Q>>8^(P=(E=255)&(Q>>12^Q>>4^Q/8^Q))<<17,O=O>>8^(E&(F=(S=O>>14&7^O)
^S*8^S<<6))<<9,_=(map{U=_%16orE^=R^=110&(S=(unqT,”\xb\ntd\xbz\x14d”)[_/16%8]);E
^=(72,@z=(64,72,G^=12*(U-2?0:S&17)),H^=_%64?12:0,@z)[_%8]}(16..271))[_]^((D>>=8
)+=P+(~F&E))for@a[128..$#a]}print+qT,@a}’;s/[D-HO-U_]/\$$&/g;s/q/pack+/g;eval

http://www.cs.cmu.edu/~dst/DeCSS/Gallery

Illegale Primzahl

http://www.cs.cmu.edu/~dst/DeCSS/Gallery/
http://www.cs.cmu.edu/~dst/DeCSS/Gallery/


Hacktivism



Kriminalität

Verbote dünnen die Menge 
potenzieller Handlungssubjekte 
aus. Die entstehende Lücke wird 
zum eigenen Vorteil gefüllt.

Das ZeuS-Botnet
http://blogs.techrepublic.com.com/security/?m=200905

http://blogs.techrepublic.com.com/security/?m=200905
http://blogs.techrepublic.com.com/security/?m=200905


Spam

Statistik 2009



Malware



4. Externes Selbstverständnis
Verbote markieren die Grenzen der Gesellschaft.
Die Umgehung des Verbots erhöht die Aufmerksamkeit eben 
dieser Gesellschaft.



Herostraten

Matthias Rust  1987



Virenautoren (bis 2005)

Code Red 2001



5. Internalisierung von Zielen
Verbote engen die Gruppe ein.
Die Umgehung des Verbots dient der Demonstration der 
Identifikation mit der Gruppe.



"e Scene
"Die Szene ist wie eine Sucht. Wenn du es einmal gesehen 
hast und Teil davon warst, willst du immer mehr. Natürlich, es 
ist ein gefährliches Spiel. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht 
sagen würde, daß gerade die Gefahr es so attraktiv macht."

Protagonist Brian Sandro in dem Film "The Scene"



Graffiti



Warum das Verbotene so anzieht

Angstlust

Widerstand 
Bereicherung

Anerkennung

Autonomie
Erkenntnisinteresse

Gruppenwerte



Grenzfälle



§ 86a StGB Verwenden von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. im Inland Kennzeichen einer der in § 86 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Parteien oder 
Vereinigungen verbreitet oder öffentlich, in einer Versammlung oder in von ihm verbreiteten Schriften 
(§ 11 Abs. 3) verwendet oder
2. Gegenstände, die derartige Kennzeichen darstellen oder enthalten, zur Verbreitung oder 
Verwendung im Inland oder Ausland in der in Nummer 1 bezeichneten Art und Weise herstellt, 
vorrätig hält, einführt oder ausführt.
(2) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, 
Parolen und Grußformen. Den in Satz 1 genannten Kennzeichen stehen solche gleich, die ihnen zum 
verwechseln ähnlich sind.
(3) § 86 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

Jürgen Kamm



§ 130 StGB Volksverhetzung

(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören,
1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder
2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, daß er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet,
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. Schriften (§ 11 Abs. 3), die zum Haß gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum 
bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, 
daß Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden,
a) verbreitet,
b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder
d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen 
gewonnene Stücke im Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder
2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet.
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene 
Handlung der in § § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 
öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.
(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in 
einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, 
verherrlicht oder rechtfertigt.
(5) Absatz 2 gilt auch für Schriften (§ 11 Abs. 3) des in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Inhalts.
(6) In den Fällen des Absatzes 2, auch in Verbindung mit Absatz 5, und in den Fällen der Absätze 3 und 4 gilt § 86 Abs. 3 entsprechend.



§ 166 Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften 
und Weltanschauungsvereinigungen

(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Inhalt des religiösen 
oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, 
den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine 
im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgesellschaft oder 
Weltanschauungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, 
die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.



§ 185 ff. Beleidigung
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die 
Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 186 Üble Nachrede
Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche 
denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen 
geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von 
Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.
§ 187 Verleumdung
Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache 
behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen 
Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in einer 
Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.



§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften
(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3)
1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht,
2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann, ausstellt, 
anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu betreten 
pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder überläßt,
3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des Gebrauchs, ausgenommen in 
Ladengeschäften, die Personen unter achtzehn Jahren nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, 
einem anderen anbietet oder überläßt,
4. im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt,
5. öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann, oder 
durch Verbreiten von Schriften außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel anbietet, ankündigt oder anpreist,
6. an einen anderen gelangen läßt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein,
7. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder überwiegend für diese Vorführung verlangt wird,
8. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der 
Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder
9. auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Ausland unter Verstoß gegen die dort geltenden 
Strafvorschriften zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu machen oder eine solche Verwendung zu ermöglichen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.44 
(2) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der 
Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. Absatz 1 Nr. 
3a gilt nicht, wenn die Handlung im Geschäftsverkehr mit gewerblichen Entleihern erfolgt.



§ 184d Verbreitung pornographischer Darbietungen 
durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste

Nach den §§ 184 bis 184c wird auch bestraft, wer 
eine pornographische Darbietung durch Rundfunk, 
Medien- oder Teledienste verbreitet. In den Fällen des 
§ 184 Abs. 1 ist Satz 1 bei einer Verbreitung durch 
Medien- oder Teledienste nicht anzuwenden, wenn 
durch technische oder sonstige Vorkehrungen 
sichergestellt ist, dass die pornographische 
Darbietung Personen unter achtzehn Jahren nicht 
zugänglich ist.

http://www.google.com/search?client=safari&rls=de-de&q=porno&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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http://www.google.com/search?client=safari&rls=de-de&q=porno&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.google.com/search?client=safari&rls=de-de&q=porno&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://dejure.org/gesetze/StGB/184.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/184.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/184b.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/184b.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/184.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/184.html


http://ueber18.de/index.php
http://ueber18.de/index.php




Achtung: Kunst



Kunst

Chapman: Death II, 2004.



Auch Kunst

Jake und Dinos Chapman: Sex, 2004.



Verbotene Kunst

Pasolini: Die 120 Tage von Sodom, 
1975



Tabubruch



§ 131 StGB Gewaltdarstellung
(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten 
gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung 
oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder 
Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt,

1. verbreitet, 

2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,

3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder

4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder 
auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 
3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch 
Rundfunk, Medien- oder Teledienste verbreitet.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge 
des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient.

(4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; 
dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder 
Zugänglichmachen seine Erziehungspflicht gröblich verletzt.



Verbotene Literatur

http://digital.library.upenn.edu/books/banned-books.html

Windsor Forest High School, 1999
»Adult Language, Sex, Violence«

California School Districts, 1989
»Use of alcohol«

Brooklyn Public Library, 1998
»Use of the word ,nigger‘«

http://digital.library.upenn.edu/books/banned-books.html
http://digital.library.upenn.edu/books/banned-books.html


»Den Reiz des Verbotenen kann man nur kosten, wenn 
man es sofort tut. Morgen ist es vielleicht schon erlaubt.«

 Jean Genet



jochen.koubek@uni-bayreuth.de
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